
 
 

Schriftliche Anfrage 

Des Klubobmanns Dominik Oberhofer 

An  LRin  Mag.a Eva Pawlata 

betreffend: Umsetzung der Integrationsvereinbarung in Tirol 

Der unterfertigende Abgeordnete stellt folgende Fragen: 

1. Wer ist für Tirol im Integrationsbeirat vertreten?  

2. Wie viele Sitzungen des Integrationsbeirats gab es 2023 und bei wie vielen war der 

Vertreter, die Vertreterin von Tirol anwesend? 

3. Wie viele Bezieher:innen von Leistungen der Sozialhilfe (§ 2 Abs. 1 Sozialhilfe-

Grundsatzgesetz) bzw. der bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) gibt es in 

Tirol? 

4. Wie vielen Bezieher:innen, wurden aufgrund mangelnder Mitwirkung an 

Integrationsmaßnahmen (insbesondere Deutsch- sowie Werte- und 

Orientierungskurse) mit Sanktionen im Rahmen der landesgesetzlichen 

Bestimmungen belegt?  (Bitte um Aufstellung, jährlich, seit 2017).  

5. Wurden die Vorjahresdaten, die laut §21 Abs 2 Ziffer 10 Integrationsgesetz im 

Integrationsmonitoring enthalten sein sollen, der Forschungskoordinationsstelle 

des BMFFIM fristgerecht bis zum 15. März 2024 übermittelt? Wenn nein, warum 

nicht? 

6. Wurden die Daten in den Jahren davor fristgerecht übermittelt? Wenn nein, warum 

nicht? 

7. In wie vielen Fällen kam es zu Verwaltungsstrafen, weil die 

Integrationsvereinbarung (Absolvierung der Integrationsprüfung) nicht innerhalb 

der vorgesehenen Frist erfüllt wurde? 

8. In wie vielen Fällen wurde die Verlängerung eines Aufenthaltstitels nicht bewilligt, 

weil die Integrationsvereinbarung (Absolvierung der Integrationsprüfung) nicht 

innerhalb der vorgesehenen Frist erfüllt wurde? 

 



 
9. Effizienter Verwaltungsvollzug durch Transparenz. Aufwand für die 

Anfragebeantwortung: 

 

a. Wie viele Personen waren insgesamt in die Anfragebeantwortung 

involviert? 

b. Wie viele Arbeitsstunden fielen insgesamt für die Anfragebeantwortung an 

(Angabe in Halbstunden, z.B. 1,5h)?  

 

Innsbruck, am 03.05.2024 

 


